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STADTGEMEINDE BAD AUSSEE  Bad Aussee, 13.05.2026 
 
Betrifft: Flächenwidmungsplan-Änderung lfde. Nr. 5.23 „Hotel Die Wasnerin“ – Vereinfachtes 

Änderungsverfahren gem. § 39 (1) StROG 2010 idF. LGBl. Nr. 20/2026 – Auflage-
entwurf 

 
WORTLAUT 

 
„Verordnungsentwurf über die vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bad Aussee am 13.05.2026 
zur öffentlichen Auflage beschlossene Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 
5.23 samt Rechtsplan gem. § 39 (1) StROG 2010 idF LGBl. Nr. 68/2025. Die öffentliche Auflage 
des Entwurfes gemäß § 39 (1) Z.1 lit. a)  StROG 2010 idF LGBl. Nr. 68/2025 findet in der Zeit 
von 26.05.2026 bis 24.07.2026 während der Parteienverkehrszeiten im Rathaus der Stadt-
gemeinde Bad Aussee statt.“ 

 
§ 1 

GRUNDLAGEN 
 
Der Rechtsplan (IST/SOLL Darstellung, Bebauungsplanzonierung), basierend auf der Planunterla-
ge im Maßstab M: 1:2.500 (Grundlage: Digitale Katastralmappe, Stand: 01.04.2023), verfasst 
von der Pumpernig & Partner GmbH vom 27.04.2026, GZ: 102FK26, bildet einen integrierenden 
Bestandteil dieser Verordnung und stellt gesondert den Geltungsbereich der Planänderungen dar. 
Erläuternde Textpassagen werden in kursiver Schrift dargestellt.  Der Verordnung ist ein Erläute-

rungsbericht mit Beilagen angefügt. 
 

§ 2  
GEPLANTE ÄNDERUNGEN 

 
(1) Die Grundstücke Nr. 393/4 (Teilfl.), 393/5, 393/6 und 393/7 (Teilfl.), alle KG 67009 Rei-

tern sollen von bisher Sondernutzung im Freiland – Golfplatz (glf, Flächenausmaß       
3.023 m², digitale Flächenermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische Genauig-
keit)) bzw. Verkehrsfläche (Flächenausmaß 516 m², digitale Flächenermittlung ohne An-
spruch auf vermessungstechnische Genauigkeit) zukünftig als Bauland – Erholungsgebiet 
(EH) gemäß § 30 (1) Z. 9 StROG 2010 mit einem zulässigen Bebauungsdichterahmen von 
0,2 - 0,8 festgelegt werden. 
 

(2) Der zulässige Bebauungsdichterahmen für das bestehende Bauland – Erholungsgebiet 
(EH) auf dem Grundstück Nr. 393/4 (Teilfl.) und der Baufläche Nr. .90/1, beide KG 67009 
Reitern soll von derzeit 0,2 – 0,7 zukünftig mit 0,2 – 0,8 festgelegt werden. 
 

(3) Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 393/7, KG 67009 Reitern soll von bisher Sondernut-
zung im Freiland – Golfplatz (glf, Flächenausmaß 238 m², digitale Flächenermittlung ohne 
Anspruch auf vermessungstechnische Genauigkeit)) zukünftig als Verkehrsfläche gemäß    
§ 32 (1) StROG 2010 festgelegt werden. 
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ERLÄUTERUNGSBERICHT 
ZUR FLÄCHENWIDMUNGSPLAN-ÄNDERUNG, VERFAHRENSFALL lfde. Nr. 5.23: 

 
1. Rechtsgrundlagen: 

1.1 Gebietsbeschreibung: 
Der gegenständliche Änderungsbereich befindet innerhalb des bestehenden Siedlungsge-
bietes entlang der Sommersbergseestraße. Der Umgebungsbereich wird vorwiegend durch 
den Hotelstandort des Hotels Die Wasnerin, durch die Ferienanlage der Alpencottage, den 
Golfplatz, das Narzissen Vital Resort im Nahbereich und durch eine Nutzungsdurchmi-
schung weiterer touristischer Einrichtungen, Wohngebäude und historisch tradierte land-
wirtschaftliche Hofstellen entlang der Sommersbergseestraße geprägt. Die Erschließung 
des gegenständlichen Änderungsbereiches erfolgt direkt über die Sommersbergseestraße 
(öffentliches Gut der Stadtgemeinde Bad Aussee). 
 

 
Schrägluftbildaufnahme, Quelle: www.ausseerlandvonoben.at 

 
 
 
 

Änderungsbereiche 
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1.2 Festlegungen im geltenden Stadtentwicklungskonzept Nr. 5.00: 
Das Reiterer Plateau ist gemäß Wortlaut zum Stadtentwicklungskonzept Nr. 5.00 als touris-
tischer Siedlungsschwerpunkt festgelegt. Der touristische Siedlungsschwerpunkt „Reiterer 
Plateau“ umfasst das gesamte Reiterer Plateau, insbesondere den Bereich nördlich und 
südlich der B145 – Pötschenstraße, östlich des Ortsteils Egg, nördlich der bestehenden 
Siedlung „Alpencottage“ und „Techschloßsiedlung“ sowie westlich des „Gesundheitsparks“. 
Demnach befindet sich der gegenständliche Änderungsbereich innerhalb des touristischen 
Siedlungsschwerpunktes „Reiterer Plateau“ (Entwicklungspriorität 1). 

 
Die touristische Weiterentwicklung des touristischen Siedlungsschwerpunktes „Reiterer 
Plateau“ gliedert sich in zwei Entwicklungsprioritäten. Die Entwicklungspriorität 1 umfasst 
kurzfristig verwertbare Entwicklungsprioritäten/Einheiten/Funktionsbereiche für touristi-
sche Nutzungen im Nahbereich von bestehenden touristischen Einrichtungen und Anlagen 
(Bereich Narzissenbad, Teichwirt, Wasnerin, Alpencottage, Lebzelter, Fröhlich´sche Gründe, 
Brennerlacke). 
 
Der bestehende, großflächige Hotelstandort der Wasnerin ist im Entwicklungsplan des 
Stadtentwicklungskonzeptes Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad Aussee als Gebiet mit bauli-
cher Entwicklung für „Tourismus/Ferienwohnen (Bestand)“ festgelegt und in westliche 
Richtung mit einer relativen siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 5 abgegrenzt.  
 
Eine Überschreitung der relativen siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze Nr. 5 ist um ei-
ne ortsübliche Bauplatztiefe (30 – 40m gem. Planzeichenverordnung 2016) bei Nachweis 
der nicht gegebenen Nutzungskollision (Aufgabe der bestehenden Nutzung) zulässig. 
 

 
Auszug aus dem Entwicklungsplan zum Stadtentwicklungskonzept Nr. 5.00 idgF. (unmaßstäblich) 

Änderungsbereiche 
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Im geltenden STEK Nr. 5.00 ist im westlichen Änderungsbereich eine Örtliche Vorrangzo-
ne/Eignungszone für Sport (Golfplatz) festgelegt. Mit der vorgesehenen Erweiterung des 
Hotelstandortes „Die Wasnerin“ soll diese bestehende Nutzung in diesem Bereich nach ge-
änderten Eigentumsverhältnissen aufgegeben werden und liegt somit danach keine Nut-
zungskollision vor.  
 
Die gegenständliche Änderung deckt sich mit den im Stadtentwicklungskonzept Nr. 5.00 
definierten Zielsetzungen, diese sind: 
• Qualitative Verbesserung bestehender und Ausbau der Tourismus- und Freizeiteinrich-

tungen (im gesamten Ausseer Land) hinsichtlich der sich ändernden Bedürfnisse des 
Tourismus, insbesondere von Tourismusbetrieben („Qualitätsbetten“), Spiel-, Sport- 
und Erholungseinrichtungen und Schaffung eines erweiterten Freizeitangebotes vor al-
lem als Ergänzungsfunktion im Nahbereich des Narzissenbades sowie einer geeigne-
ten Nachnutzung des Standortes Vitalbad im Stadtzentrum (Stadthotel, Einkaufszent-
rum) und Förderung des sanften Tourismus. 
 

Somit entspricht die kleinräumige Erweiterung des bestehenden Baulandes – Erholungsge-
biet für die planmäßige Erweiterung des Hotelstandortes „Die Wasnerin“ innerhalb des tou-
ristischen Siedlungsschwerpunktes „Reiterer Plateau“ vollinhaltlich den Vorgaben des Ent-
wicklungsplanes (zul. Überschreitung der relativen Entwicklungsgrenze Nr. 5 und Interpre-
tationsspielraum aufgrund unterschiedlicher Maßstäbe zwischen STEK und FWP) und den 
Zielsetzungen des Stadtentwicklungskonzeptes Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad Aussee. 

 

1.3 Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00: 
Der Hotelstandort „Die Wasnerin“ ist im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 der 
Stadtgemeinde Bad Aussee als Bauland – Erholungsgebiet mit einem zulässigen Bebau-
ungsdichterahmen von 0,2 – 0,7 festgelegt. Für diesen Hotelstandort mit bereits vorge-
nommener Erweiterung wurden im Jahr 2004 der Bebauungsplan „Wasnerin“ verordnet. 
Die gegenständlichen Änderungsbereiche sind im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan 
Nr. 5.00 idgF. als Sondernutzung im Freiland für Sportzwecke – Golfplatz (glf) ausgewiesen.  
 
Die südwestlich angrenzende Ferienwohnsiedlung „Alpencottage“ ist als Bauland – Ferien-
wohngebiet (nunmehr Zweitwohnsitzgebiet) mit einem zulässigen Bebauungsdichterahmen 
von 0,2 – 0,3 festgelegt. Die weiteren angrenzenden Bestandsgebäude südlich der Som-
mersbergseestraße (Wohnnutzung und touristische Nutzungen) sind als Bauland – Allge-
meines Wohngebiet (teilweise Aufschließungsgebiet) mit einem zulässigen Bebauungs-
dichterahmen von 0,2 – 0,4 festgelegt.  
 
Der nördlich angrenzende Golfplatz des Golfclubs Ausseerland ist als Sondernutzung im 
Freiland für Sportzwecke – Golfplatz (glf) ausgewiesen. Die Sommersbergseestraße (öffent-
liches Gut der Stadtgemeinde), der bestehende Weg westlich des Hotelstandortes und ein 
zum Hotel zugehöriger Parkplatz sind als Verkehrsfläche festgelegt.  
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Tierhaltungsbetriebe: 
Im Rahmen der Revision zum Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad Aus-
see wurden im Zuge der Bestandsaufnahme die Tierbestände der Tierhaltungsbetriebe in 
der Stadtgemeinde erhoben und die Belästigungsbereiche sowie die Geruchsschwellen-
abstände der Tierhaltungsbetriebe gemäß dem zum damaligen Zeitpunkt geltenden § 27 
StROG 2010 ermittelt. Gemäß § 67h (4) StROG 2010 (Übergangsbestimmungen) sind Flä-
chenwidmungspläne der Gemeinden im Zug der nächsten Revision (§ 42), spätestens je-
doch fünf Jahre nach Inkrafttreten an den § 27 in der Fassung der Novelle LGBl. 
Nr. 45/2022 anzupassen. 
 
Gemäß § 67h (3) StROG 2010 (Übergangsbestimmungen) bleiben die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr. 45/2022 in rechtswirksamen Flächenwidmungsplänen 
ausgewiesenen Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche unberührt. 
 
Im Planwerk zum Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 wurde nach geltender Planzeichenver-
ordnung die bestehenden Tierhaltungsbetriebe im Umgebungsbereich der gegenständli-
chen Änderung aufgrund des Rechtskonsenses als Punktsymbol ohne Geruchskreisdarstel-
lung für G < 20 ersichtlich gemacht und sind diese gemäß Übergangsbestimmung der ROG-
Novelle LGBL Nr. 45/2022 weiterhin geltend.  
 
Für die bestehende Stallgebäude im Umgebungsbereich wurde auf Basis des Tierbestan-
des und der vorhandenen Bewirtschaftungsform gem. Geruchsimmissionsverordnung 2023 
ergänzend eine Geruchszonenberechnung gem. § 27 StROG 2010 durchgeführt. Der Ände-
rungsbereich befindet sich demnach außerhalb der relevanten Geruchszonen (dunkelgrün-
de Farbgebung) und entspricht die Änderungen somit den Festlegungen des § 27 StROG 
2010. Die Ausbreitungsberechnung und die Berechnungsgrundlagen für diesen Tierhal-
tungsbetrieb werden in der Beilage Nr. 4.2 dargestellt. 
 
Beschränkungszone für Zweitwohnsitze: 
Die Stadtgemeinde Bad Aussee wurde gemäß dem Stmk. Grundverkehrsgesetz 1995 idgF 
als Vorbehaltsgemeinde festgelegt. Gemäß § 19 des Grundverkehrsgesetzes und des § 30 
(2) Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 wurde im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 
eine Beschränkungszone für Zweitwohnsitze festgelegt. Ausgenommen von dieser Be-
schränkungszone sind die ehemaligen Ferienwohngebiete des früheren Flächenwidmungs-
planes Nr. 4.00 idgF. und planlich näher festgelegte Kerngebiete im Stadtzentrum. Auf-
grund der neuen Rechtsansicht der Abteilung 13 wird für das neu festgelegte Bauland die 
Beschränkungszone für Zweitwohnsitze ebenso neu festgelegt. 
 
Begründet wird die Beschränkungszone für Zweitwohnsitze damit, da die gegenständliche 
Änderung ausschließlich zur zur Erweiterung/Stärkung des touristischen Angebotes auf Ba-
sis der Zielsetzungen des STEK Nr. 5.00 durchgeführt wird.  
 
 
 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=45/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=45/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=45/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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1.3 Bestimmungen der Alpenkonvention: 
Im gegenständlichen Verfahren kann kein Widerspruch zu den Bestimmungen zu den Best-
immungen der Alpenkonvention (LGBl. Nr. 477/1995 idgF) sowie den Protokollen zur 
Durchführung der Alpenkonvention von 1991 (BGBl. III Nr. 230-238/2002 idgF) abgeleitet 
werden, da sich die gegenständliche planmäßige Erweiterung des bestehenden Baulandes 
- Erholungsgebiete innerhalb des Touristischen Siedlungsschwerpunktes „Reiterer Plateau“ 
anstelle der bereits festgelegten Sondernutzung im Freiland für Golfplatz in die Bestandssi-
tuation eingliedert.  
 
Somit entspricht die planmäßige Erweiterung einer harmonischen Entwicklung des Gesamt-
raumes, unter Beachtung von Naturgefahren sowie der Vermeidung von Über- und Un-
ternutzung durch eine vorausschauende Planung. Ferner erfolgt der Hinweis, dass die unter 
Art. 2 (2) lit. b) der Alpenkonvention festgelegten Bestimmungen inhaltlich gleich lautend 
mit den Raumordnungsgrundsätzen gem. § 3 StROG 2010 idgF sind. Da die gegenständli-
che Änderung mit den Raumordnungsgrundsätzen übereinstimmt, werden auch die Ziele 
der Alpenkonvention gewahrt (vgl. Checkliste Alpenkonvention, Beilage Nr. 4.3). 
 

2. Umweltprüfung1: 
Eine Umweltprüfung ist nicht erforderlich, wenn eine Umweltprüfung für einen Plan höherer 
Stufe bereits vorliegt und aus einer weiteren Prüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse in 
Bezug auf die Umweltauswirkungen zu erwarten sind (Abschichtung). Für das gegenständli-
che Verfahren ist somit keine weitere Umweltprüfung notwendig, da diese im Rahmen der 
Revision zum Stadtentwicklungskonzept Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad Aussee durchge-
führt wurde und keine neuen Erkenntnisse aufgrund der nahezu gleichbleibenden Pla-
nungsvoraussetzungen zu erwarten sind. 
 

3. Begründungen/ Erläuterungen: 
Das G´sund & Natur Hotel „Die Wasnerin“ stellt einen touristischen Leitbetrieb im Ausseer-
land mit rund 80 Mitarbeitern dar. Die Wurzeln der Wasnerin lassen sich bis ins 15. Jhd. zu-
rückverfolgen. Der Ursprungsbau der Wasnerin wurde bei den Deichen angelegt (heute be-
findet sich hier der Golfplatz Ausseerland). Schon damals wurde hier ein Wirtshaus für 
Fuhrleute betrieben. 1866 wurde im Zuge eines Neubaus (heute denkmalgeschütztes 
Stammhaus) die K & K Lizenz eines gehobenen „Gasthauses mit Bier und Branntweinaus-
schank“ erlangt. Die Wasnerin wurde zum Zentrum kultivierter Sommerfrischler. Im Jahr 
2005/2006 wurde nach Plänen der Architekten Ronacher der Hotelstandort in der jetzigen 
Form in westliche Richtung erweitert. 
 
Nunmehr liegen aktuelle Planungen zur bedarfsorientierten Erweiterung/Ergänzung des 
Bestandsbetriebes vor, um den touristischen Leitbetrieb auch für die Zukunft langfristig 
konkurrenzfähig zu positionieren. Das gesamte Konzept zu den vorgesehenen Erweiterun-
gen/Ergänzungen, verfasst von der Viereck Architekten ZT GmbH vom 18.06.2025 ist in 
der Beilage Nr. 4.4 dargestellt.  

 
1 gem. Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der FA 13B, Stand 

April 2011 (2.Auflage) 
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Die Erweiterungen/Ergänzungen gliedern sich dabei in 3 Bereiche (kleinteilige Erweiterun-
gen am Bestandsgebäude (Zimmer und Dachsuite), Erweiterung in westliche Richtung im 
Bereich des Golfplatzgebäudes (Clubhaus und Gastronomie) und kleinteilige Gebäude (Cu-
bes) im Garten-/Erholungsbereich).  
 
Die gegenständliche Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 5.23 der Stadtgemeinde Bad 
Aussee dient der Schaffung der Rechtsgrundlagen zur geplanten bedarfsorientierten Erwei-
terung/Stärkung des touristischen Angebotes im Bereich des Hotelstandortes „Die Wasne-
rin“ innerhalb des Touristischen Siedlungsschwerpunktes „Reiterer Plateau“. Es liegt be-
reits eine konkrete Planung zur Umsetzung der Erweiterung vor (siehe Beilage Nr. 4.4). Da-
zu wird das bestehende Bauland - Erholungsgebiet planmäßig in östliche Richtung (rund 
10m) und in westliche Richtung (rund 40m) als Erholungsgebiet anstelle der bisher bereits 
festgelegten Sondernutzung im Freiland für Sportzwecke - Golfplatz erweitert. Mit der konk-
ret vorliegenden Planung wird auch der Baulandbedarf für die gegenständliche Änderung 
nachgewiesen, da die Erweiterung aufgrund der Bestandssituation nur in diesem Bereich 
möglich ist und kein anderer Baulandbereich für diese Erweiterung geeignet ist.  
 
Aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Novellen der Bebauungsdichteverordnung 1993 wird 
die zulässige Bebauungsdichte von 0,7 auf 0,8 erhöht, um die rechtliche Grundlage für die 
geplanten Baumaßnahmen auf Basis der Novellen der Bebauungsdichteverordnung 1993 
zu schaffen. Gemäß geltender Bebauungsdichteverordnung 1993 sind nunmehr auch Flä-
chen zur vertikalen und horizontalen Erschließung des Gebäudes (Treppenanlagen, Gänge, 
Laubengänge, Brücken, Aufzüge etc.) – unabhängig von deren Gebäudeeigenschaft in die 
Gesamtfläche der Geschoße einzuberechnen. Für die vorgesehenen kleinteiligen baulichen 
Erweiterungen beim Bestandsgebäude (Zimmer und Suiten) ist die Bebauungsdichte auch 
für das Bestandsgebäude auf Basis der geltenden Bebauungsdichteverordnung 1993 neu 
zu berechnenden und ergibt sich bereits mit der neuen Berechnungsmethode eine Erhö-
hung der Bebauungsdichte, ohne dass sich die Bausubstanz geändert hat. Somit wird die 
Erhöhung der Bebauungsdichte mit den geplanten Bauvorhaben und der Novelle der Be-
bauungsdichteverordnung 1993 begründet. 
 
Der Änderungsbereich wird direkt über die Gallhofstraße (öffentliches Gut der Stadtge-
meinde Bad Aussee) verkehrstechnisch erschlossen. Die weiteren infrastrukturell erforder-
lichen Einrichtungen (Kanal, Wasser, Strom) befinden sich ebenfalls entlang der Gallhof-
straße im Nahbereich zum Änderungsbereich.  
 
Für den bestehenden Hotelstandort ist der Bebauungsplan Wasnerin, verfasst von den Ar-
chitekten Ronacher aus dem Jahr 2004 verordnet. Aufgrund der vorgesehenen Baulander-
weiterungen wird die Erstellung eines neuen Gesamtbebauungsplanes (Bestand und Erwei-
terungen) auf Basis des bestehenden Bebauungsplanes neu festgelegt. Mit dem neu zu er-
stellenden Bebauungsplan sind die öffentlichen/siedlungspolitischen Interessen der Stadt-
gemeinde Bad Aussee, nämlich die Sicherstellung einer ortsüblich gestalteten Bebauung, 
die Verteilung der zulässigen Bebauungsdichten, die Vorgaben zur Freiraumgestaltung und 
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der zulässigen Bodenversiegelung sowie die Sicherstellung einer öffentlich nutzbaren 
Durchwegung umzusetzen. 
 
Gemäß § 42 (8a) StROG 2010 idgF darf eine Änderung des Flächenwidmungsplanes, die 
im Rahmen eines von der Landesregierung genehmigten örtlichen Entwicklungskonzeptes 
erfolgt, vorgenommen werden. Begründet wird die Änderung mit dem konkret vorliegenden 
Konzept zu den vorgesehenen Erweiterungen/Ergänzungen des bestehenden Hotel-
betriebes, verfasst von der Viereck Architekten ZT GmbH vom 18.06.2025, den geänderten 
Grundstückseigentumsverhältnissen und der somit gegebenen Grundstücksverfügbarkeit. 
Die langfristige Absicherung des touristischen Leitbetriebes (Arbeitsplätze, Zulieferbetriebe, 
Kommunalsteuer, …) stellen höchste öffentliche und siedlungspolitische Interessen und 
Zielsetzungen dar, welche jedenfalls die Änderung im öffentlichen Interesse zusätzlich be-
gründen. Somit liegt für die Änderung auch ein sehr hohes öffentliches und siedlungspoliti-
sches Interesse der Stadtgemeinde Bad Aussee vor. 
 
Gemäß § 34 und § 36 StROG 2010 wird eine Bebauungsfrist von 5 Jahren ab Rechtskraft 
des noch zu erstellenden Bebauungsplanes für das derzeit unbebaute Grundstück Nr. 
393/6, KG Reitern mit einer Baulandfläche > 1.000 m² festgelegt. Als Sanktion nach 
fruchtlosem Fristablauf wird die Leistung einer Raumordnungsabgabe festgelegt, da sich 
der Änderungsbereich innerhalb des örtlichen Siedlungsschwerpunktes „Reiterer Plateau“ 
befindet und die Änderung zur Erweiterung/Stärkung des touristischen Angebotes durchge-
führt wird. 
 
Bodenfunktionsbewertung: 
Gemäß Bodenfunktionsbewertung weist der gegenständliche Änderungsbereiches einen 
mittleren Raumwiderstand auf. Somit steht die gegenständliche Änderung nicht im Wider-
spruch zur Bodenfunktionsbewertung. 
 

  
Bodenfunktionsbewertung, Quelle: Digitaler Atlas Steiermark 
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4. Beilagen: 
 
4.1 Orthofotodarstellung mit Digitaler Katastralmappe  
4.2 Darstellung der Jahresgeruchsstunden des bestehenden Tierhaltungsbetriebes  
4.3 Checkliste Alpenkonvention 
4.4 Konzept zu den vorgesehenen Erweiterungen/Ergänzungen, verfasst von der Viereck Archi-

tekten ZT GmbH vom 18.06.2025  
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4.1 Orthofotodarstellung mit Digitaler Katastralmappe  





20260427_102FK26_Ep_FWP 5.23_Auflage.doc  Pumpernig & Partner GmbH 

   

4.2 Darstellung der Jahresgeruchsstunden des bestehenden Tierhaltungsbetriebes  
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4.3 Checkliste Alpenkonvention 
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Teil C: CHECKLISTE
Die Checkliste ist in den Anwendungsfällen laut Kap. 6 nach der Methode aus Abb. 3 vollständig auszufüllen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

NL Bei Maßnahmen und Vorhaben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträch-
tigen können, sind die direkten und indirekten 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu überprüfen und bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen. Es ist sicher-
zustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 
unterbleiben (NL, Art. 9-1).

Ist auf der Ebene der örtlichen Raumpla-
nung durch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltprüfung (Strategi-
sche Umweltprüfung) vorgegeben (StROG 
§§ 4 und 5). Eine Nicht-Durchführung 
der Umweltprüfung entsprechend den 
Vorgaben des StROG kann zu einer 
Genehmigungsversagung durch die Auf-
sichtsbehörde führen. Zur Durchführung 
der Umweltprüfung siehe „Leitfaden SUP 
in der örtlichen Raumplanung“.

NL, BL Verringerung von Belastungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende Nutzung des Raumes; 
Erhaltung und, soweit erforderlich, Wiederher-
stellung besonderer natürlicher und naturnaher 
Landschaftsstrukturelemente, Biotope, Ökosys-
teme und traditioneller Kulturlandschaften (NL, 
Art. 10-1).
Dauerhafte Erhaltung natürlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausreichendem Umfang und funkti-
onsgerechter räumlicher Verteilung (NL, Art. 13-1).
Erhaltung oder Wiederherstellung von traditionel-
len Kulturlandschaftselementen (Wald, Waldrän-
der, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und 
Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung 
(BL, Art. 8-3)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG 
(§ 3 Abs 2 (4)) sowie auf das StNSchG 
(§ 2 Abs 1) verwiesen. Dem Erhaltungs- 
und Wiederherstellungsgebot kommt 
aufgrund des klaren und unzweideutigen 
Wortlauts eine besondere Bedeutung zu, 
wenngleich die Bestimmung auch keine 
ausnahmslose Erhaltungspflicht normiert 
(vgl. BMLFUW 2007). Bei möglichen Wi-
dersprüchen zu diesen Zielbestimmungen 
wird eine Abstimmung mit der Natur-
schutzbehörde empfohlen.

NL Bestehende Schutzgebiete sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglichkeit 
neue Schutzgebiete auszuweisen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
von Schutzgebieten zu vermeiden (NL, Art. 11-1).

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den 3. Abschnitt des StNSchG (§§ 5 
bis 13) verwiesen. Es sind alle Arten von 
naturschutzrechtlichen Schutzgebietska-
tegorien betroffen.  Dem Schutzgebiets-
zweck widersprechende Maßnahmen sind 
zu unterlassen („Verschlechterungsver-
bot“). Bei möglichen Widersprüchen zu 
diesem Ziel wird eine Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde empfohlen.

NL Sicherstellung des ungestörten Ablaufes artty-
pischer ökologischer Vorgänge in Schon- und 
Ruhezonen, die den wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegenüber anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Abläufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3).

Als Schon- und Ruhezonen im Sinne 
dieser Bestimmung sind in der Steiermark 
die Wildschutzgebiete (StJagdG § 51) 
zu beachten (z.B. Brut- und Nistplätze 
des Auer- und Birkwildes). Zuständig für 
die Ausweisung solcher Gebiete sind die 
Bezirkshauptmannschaften.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
ländlichen Raum auf die Sicherung der für die 
Land-, Weide- und Forstwirtschaft geeigneten 
Flächen zu achten (RA, Art. 9-2a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (6e)) verwiesen.
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Leitfaden zur Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im länd-
lichen Raum auf die Erhaltung und Wiederher-
stellung der ökologisch und kulturell besonders 
wertvollen Gebiete zu achten (RA, Art. 9-2c).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3 
Abs 2 (4) und Abs 2 (5)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf eine angemessene und haus-
hälterische Abgrenzung von Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung zu setzen (RA, Art. 9-3a).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2)) verwiesen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Erhaltung und Gestaltung 
von innerörtlichen Grünflächen und von Naher-
holungsräumen am Rand der Siedlungsbereiche 
zu achten (RA Art.9-3d)

In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Raumordnungsziele im StROG (§ 
3 Abs 2 (6c)) verwiesen. In Plänen und 
Programmen, die einer UEP bzw. SUP zu 
unterziehen sind, kann die Erhaltung von 
Grünflächen und Naherholungsräumen 
berücksichtigt werden. Die Gestaltung 
von Grünflächen und Naherholungsräu-
men ist Aufgabe der Bebauungsplanung 
- daher ist in der Checkliste lediglich 
die Überprüfung hinsichtlich Erhaltung 
notwendig. Die Zielbestimmung ist im 
Leitfaden auch im Kapitel zum Bebau-
ungsplan enthalten - dort ist das Ziel 
hinsichtlich Gestaltung zu überprüfen.

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die 
Raumplanung und nachhaltige Entwicklung ist im 
Siedlungsraum auf die Begrenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, Art. 9-3e).

RA Im Rahmen der Erstellung von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrichtung und Konzentration 
der Siedlungen an den Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder angrenzend an bestehen-
der Bebauung zu achten (RA Art.9-3f).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsziele im StROG (§ 3  
Abs 2 (2f)) verwiesen.

BS Im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für den Siedlungsraum sind 
die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen, 
insbesondere der sparsame Umgang mit Grund 
und Boden (BS, Art. 7-1).

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze im StROG 
(§ 3 Abs 1 (1) und (2)) verwiesen.

BS Begrenzung der Bodenversiegelung und des 
Bodenverbrauchs durch flächensparendes und 
bodenschonendes Bauen durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung bevorzugt auf den 
Innenbereich und Begrenzen des Siedlungswachs-
tums nach außen (BS, Art. 7-2)

In diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Raumordnungsgrundsätze und -ziele 
im StROG (§ 3 Abs 1 (1) und (2), § 3 Abs 
2 (2d)) verwiesen.

BL	 ...	 Berglandwirtschaft
NL	 ...	 Naturschutz und Landschaftspflege
RA	 ...	 Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS	 ...	 Bodenschutz
BW	...	 Bergwald
E   	 ...	 Energie
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Alle Zielbestimmungen der Durchführungsprotokol-
le „Verkehr“ und „Tourismus“, welche die örtliche 
Raumplanung betreffen, wurden den deklaratori-
schen bzw. programmatischen Zielbestimmungen 
zugeordnet (siehe Kap. 5).

Anmerkung betreffend Bebauungsplanung:

4 unmittelbar anwendbare und überprüfbare Ziele 
aus dem Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung“ ergeben einen Handlungsbedarf für 
die Bebauungsplanung. Da der Bebauungsplan laut 
StROG §4 keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, 
sind diese Zielbestimmungen in der vorliegenden 
Checkliste nicht enthalten. Die relevanten Zielbe-
stimmungen sind im Leitfaden in Kap. 6, Unterka-
pitel „Sonderbestimmungen - Bebauungsplan“ auf-
gelistet und bei der Erstellung bzw. Änderung von 
Bebauungsplänen zu berücksichtigen.

Protokoll Umweltziel Anmerkung

Plan/Programm 
entspricht dem Ziel

ja nein keine 
Relevanz

BS Erhaltung der Böden in Feuchtgebieten und 
Mooren (Hoch- und Flachmoore) (BS, Art. 9-1).

Nur die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Bodenschutzprotokolls integeren 
Hoch - und Flachmoore unterliegen 
dem besonderen Schutzregime des Art. 
9-1 (vgl. KURATOROUM WALD 2011). 
Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BS Grundsätzlicher Verzicht auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirtschaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, wenn ihre Eigenart erhalten 
bleibt (BS, Art. 9-3).

Bei möglichen Widersprüchen zu diesen 
Zielbestimmungen wird eine Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde empfohlen.

BW, BS Gewährleistung einer Vorrangstellung für Berg-
wälder mit Schutzfunktion, die in hohem Maße 
den eigenen Standort oder vor allem Siedlungen, 
Verkehrsinfrastrukturen, landwirtschaftliche Kultur-
flächen und ähnliches schützen; diese Bergwälder 
sind an Ort und Stelle zu erhalten (BW, Art. 6-1; 
BS, Art. 13-1).

In diesem Zusammenhang wird auf die 
einschlägigen Bestimmungen im Forst-
gesetz (§§ 17, 21, 22, 27) sowie auf den 
Rodungserlass des BMLFUW verwiesen. 
Grundsätzlich sollte, wenn durch eine 
Planänderung Schutzwald (Wertziffer 3 
laut WEP) betroffen ist, eine Abstimmung 
mit der Forstbehörde stattfinden.

BS Genehmigung für den Bau und die Planierung von 
Schipisten in Wäldern mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und bei Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen; keine Genehmigung in labilen 
Gebieten (BS, Art. 14-1).

Bereits auf der Ebene des FWP (Neuaus-
weisung von Sondernutzung im Freiland 
für Sportzwecke - Piste alpin/Loipe nor-
disch) sollte auf diese Bestimmung ge-
achtet werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf den Rodungserlass des BMLFUW 
verwiesen. Bezüglich der Bestimmungen 
hinsichtlich „labile Gebiete“ wird eine 
Abstimmung mit der Forstbehörde, der 
WLV oder der Landesgeologie empfohlen.

E Bewahrung von Schutzgebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhegebieten sowie von unver-
sehrten naturnahen Gebilden und Landschaften und 
Optimierung der energietechnischen Infrastrukturen 
im Hinblick auf die unterschiedlichen Empfindlich-
keits-, Belastbarkeits- und Beeinträchtigungsgrade 
der alpinen Ökosysteme. (E, Art. 2-4)

Grundbestimmung
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4.4 Konzept zu den vorgesehenen Erweiterungen/Ergänzungen, verfasst von der Viereck Archi-
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